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Gebührensatzung vom 18.12.2008 
zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Heek 

vom 22.12.2005 
 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24.06.2008 (GV NRW S. 514) sowie der §§ 51 ff. des Wasser-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11.12.2007 (GV NRW S. 708) und der §§ 6 und 7 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert am 
11.12.2007 (GV NRW S. 8) hat der Rat der Gemeinde Heek in sei-
ner Sitzung am 17. Dezember 2008 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Abwassergebühren, Kleineinleiterabgabe 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage 

erhebt die Gemeinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW Abwasser-

gebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. 

§ 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG 

NRW. 

 

(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 L WG NRW eingerech-

net:  

 

• die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 

65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW) 

 

• die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser 

(§ 65 Abs.l Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW),  
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• die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Ge-

meinde umgelegt wird ( § 65 Abs.l Satz 1 Nr. 3 LWG NRW).  

 

(3) Zur Deckung der Abwasserabgabe, die die Gemeinde anstelle 

der Einleiter, die im Jahresdurchschnitt weniger als 8 cbm je Tag 

Schmutzwasser aus Haushaltungen oder ähnlichem Schmutz-

wasser einleiten, erhebt die Gemeinde eine Kleineinleiterabgabe.  

 

(4) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grund-

stück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW) 

 
§ 2 

Gebührenmaßstäbe 

(1) Die Gemeinde erhebt Abwassergebühren für die Beseitigung von 
Schmutz- und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Be-
handeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie 
das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der 
Beseitigung des Abwassers).  

(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwasser-
maßstab (§ 4). 

(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage 
der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder ver-
siegelten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von 
denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche 
Abwasseranlage gelangen kann (§ 4).  

 
§ 3 

Bemessung der Schmutzwassergebühren 
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(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häusli-

chen und gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der Ab-

wasseranlage von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt 

wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter m³ Schmutzwasser.  

 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasser-

versorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (§ 3 Abs. 3) 

und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wasser-

menge (§ 3 Abs. 4), abzüglich der auf dem Grundstück nach-

weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die 

nicht in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 

3 Abs. 8).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch 

Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasser-
zähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein 
Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die 
Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des 
Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

(z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der 
Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf seine 
Kosten eingebauten und ordnungsgemäß funktionierenden Was-
serzähler zu führen. Den Nachweis über den ordnungs-gemäß 
funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines sol-
chen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berech-
tigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu 
schätzen. Hat ein Wassermesser nicht richtig oder überhaupt 
nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von der Gemeinde un-
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ter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter Be-
rücksichtigung der glaubhaft gemachten Angaben des Gebüh-
renpflichtigen ebenfalls geschätzt. Bei der Nutzung privater 
Wasserversorgungsanlagen auf gewerblich genutzten Grundstü-
cken ist die Gemeinde berechtigt, zur Ermittlung der Abwasser-
menge den Einbau eines Wassermessers zu fordern. Abs. 4 Satz 
4 gilt entsprechend.  

 
(5) Bei der Schätzung nach Abs. 4 Sätze 3 und 4 gelten die folgen-

den Schmutzwassermengen als der Abwasseranlage zugeführt:  

 

1. von jedem Haushalt bis einschl. 4 

Personen pro Person 

 

2. von jedem Haushalt mit 5 und mehr 

Personen  

 

3. von öffentlichen Gebäuden, Büros und 

Geschäftshäusern für jede überwiegend 

auf dem Grundstück tätige Person  

 

4. von Krankenanstalten für jedes Planbett  

 

5. von Schulgebäuden und Kindergärten 

je 10 angefangene Schüler bzw. Kinder  

 

6. von Gemeinschaftsunterkünften je 

Belegungsplatz  

 

7. von Hotels, Gaststätten und Pensionen 

je Belegungsbett   

 

  

monatlich 4,5 m³ 

 

 

monatlich 22,5 m³ 

 

 

 

monatlich 1,5 m³ 

 

monatlich 4,5 m³ 

 

 

monatlich 4,5 m³ 

 

 

monatlich 4,5 m³ 

 

 

monatlich 4,5 m³ 
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8. von Gaststätten ohne Beherbergungs-

gewerbe bis zu 100 m² konzessionier-

ter, Gast- und Schankraumfläche für 

jede weitere angefangene 100 m²  

 

9. von Industriebetrieben und größeren 

handwerklichen Betrieben mit indus-

triell verschmutzten Abwässern (z.B. 

Molkereien, Großschlachtungsbetriebe 

usw.) je von der Gemeinde anerkann-

tem EGW (Einwohnergleichwert)  

 

10. von Industrie- und Gewerbebetrieben 

mit nur häuslichen Abwässern, in denen 

mehr als 5 Arbeitnehmer beschäftigt 

sind, je Arbeitnehmer  

 

11. von Metzgereien allgemeiner Art, 

soweit sich nach der Berechnung nach 

j) kein größerer Wert ergibt  

 

12. von Autowaschanstalten je Autowasch-

anlage bzw. Autowerkstätten je Wasch-

platz  

 

13. von Haushalten und Betrieben mit einer 

privaten Schwimmbeckenanlage mit ei-

nem Fassungsvermögen von mindes-

tens 30 cbm je Schwimmbecken zusätz-

lich  

 

14. von landwirtschaftlichen Betrieben mit 

 

 

monatlich 15,0 m³ 

 

monatlich 7,5 m³ 

 

 

 

 

 

monatlich 4,5 m³ 

 

 

 

 

 

 

monatlich 1,5 m³ 

 

monatlich 90,0 m³ 

 

 

 

 

 

monatlich 60,0 m³ 

 

 

 

 

 

monatlich 15,0 m³ 
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Milchviehhaltung für die Reinigung der 

Milchkammer und milchtechnischen 

Anlagen bei einer Eimermelkanlage zu-

sätzlich bei einer Rohrabsaugmelkanla-

ge zusätzlich  

 

 

 

 

 

monatlich 2,0 m³ 

 

monatlich 6,0 m³ 
 
(6) Für die Haushalte sind die Personenstandsverhältnisse zum 1.des 

folgenden Monats nach ihrer Veränderung maßgebend.  
Als Datum der Veränderung gilt der Anmelde-, Abmelde-, Ge-
burts- oder Sterbetag. Im Übrigen sind die Verhältnisse am Tage 
der vorjährigen örtlichen Überprüfung (Stichtag 01.10.) maßge-
bend.  
 

(7) Die Kleineinleiterabgabe wird nach der Zahl der Bewohner der 
Grundstücke die am 31.12. des dem Erhebungszeitraum vorher-
gehenden Jahres dort mit erstem oder zweitem Wohnsitz gemel-
det waren, festgesetzt. 

 
(8) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf 

dem Grundstück nachweisbar verbrauchten oder zurück-

gehaltenen Wassermengen abgezogen. Von dem Abzug sind 

Wassermengen bis zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen. Der Nach-

weis der verbrauchten und zurückgehaltenen Wasser-mengen 

obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebühren-pflichtige ist 

verpflichtet, den Nachweis der verbrauchten oder zurückgehal-

tenen Wassermengen durch einen auf seine Kosten eingebauten 

und ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. 

Den Nachweis über den ordnungsgemäß funktio-nierenden Was-

serzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist der Einbau eines 

Wasserzählers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat der Gebüh-
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renpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu 

führen, aus denen sich insbesondere ergibt, aus welchen nach-

vollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Ab-

wassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese 

Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unter-lagen müssen ge-

eignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf 

dem Grundstück zurückgehaltenen Wasser-mengen durchzufüh-

ren. Soweit der Gebührenpflichtige aus diesem Grund mittels ei-

nes speziellen Gutachtens den Nachweis erbringen will, hat er 

die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorge-

hensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde 

abzustimmen.  

 

(9) Auf die Benutzungsgebühr nach Abs. 1 bis 4 werden Vorausleis-

tungen nach § 6 Abs. 4 KAG NRW auf der Grundlage der Was-

sermenge der Vorjahre erhoben.  

 

(10) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,07 €. Bei 

einem Anschluss nur für vorgeklärtes oder vorbehandeltes 

Schmutzwasser werden 60 v.H. der Gebühr nach Satz 1 erhoben. 
 
(11) Für industrielles und gewerbliches Schmutzwasser, deren Ablei-

tung oder Reinigung der Gemeinde besondere Kosten verur-
sacht, ist eine laufende Zusatzgebühr zu zahlen. Für den Bemes-
sungsmaßstab gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. Die Zu-
satzgebühr beträgt 20 % der Schmutzwassergebühr nach Abs. 
10. 

  
(12) Solange bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen 

vor Einleitung des Schmutzwassers  in die Abwasseranlage eine 
Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung des Schmutzwassers 
auf dem Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich die Gebühr 
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nach Abs. 10 Satz 1 um 40 v.H. Dies gilt nicht für Grundstücke 
mit industriellen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vor-
klärung oder Vorbehandlung lediglich verlangt wird, um das 
Schmutzwasser in einen Zustand zu versetzen, der Voraus-
setzung für die Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasser-
anlage ist.  

 
(13) Bei Gebührenpflichtigen, die in den Fällen des § 7 Abs. 2 KAG 

von einem Entwässerungsverband zu Verbandslasten oder Ab-

gaben herangezogen werden, ermäßigt sich die an die Gemeinde 

zu zahlende Gebühr um die nach § 7 Abs. 2 Satz 3 und 4 KAG 

anrechnungsfähigen Beträge.  

 
(14) Die Kleineinleiterabgabe beträgt 17,90 € je Bewohner.  
 
(15) Bei den Abgaben nach Abs. 14 handelt es sich um die Beträge, 

die im jeweiligen Vorjahr von der Gemeinde an das Landesum-
weltamt zu zahlen sind. 

 
§ 4 

Bemessung der Niederschlagswassergebühr 
 

(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlags-

wasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. über-

bauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen 

Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungs-

gebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseran-

lage gelangen kann. Eine nicht leitungsge-bundene Zulei-

tung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten und/oder 

befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Nie-

derschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage ge-

langen kann. 
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(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flä-

chen werden im Wege der Befragung der Eigentümer der 

angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grundstücks-

eigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung 

die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) 

und/oder befestigten sowie in die öffentliche Abwasser-

anlage abflusswirksamen Fläche auf seinem Grundstück 

mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist er ver-

pflichtet, zu einem von der Gemeinde vorgelegten Lageplan 

über die bebauten (bzw. überbauten) und/oder versiegelten 

sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück 

Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob diese Flächen durch 

die Gemeinde zutreffend ermittelt wurden. Auf Anforderung 

der Gemeinde hat der Grundstücks-eigentümer einen Lage-

plan oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus de-

nen sämtliche bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-

tigten Flächen entnommen werden können. Soweit erforder-

lich, kann die Gemeinde die Vorlage weiterer Unterlagen 

fordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwir-

kungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine 

geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentü-

mers vor, wird die bebaute (bzw. uberbaute) und/oder befes-

tigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemeinde ge-

schätzt. 

 

(3) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche 

verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Ge-

meinde innerhalb eines Monats nach Abschluss der Verän-

derung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 

2 entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten 
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und/oder versiegelten Fläche wird mit dem 1. Tag des Mo-

nats, welcher auf die Veränderung folgt, berücksichtigt. 

 

(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter 

und/oder befestigter Fläche i.S. d. Abs. 1   0,27 €. 

 
§ 5  

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der 
Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des 
Jahres.  

(2) Für Anschlüsse, die beim lnkrafttreten dieser Satzung bereits 
bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit 
deren Inkrafttreten.  

(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an 
die Abwasseranlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines 
Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Mo- 
nats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt.  
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§ 6 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind  
 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht be-
stellt ist, der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grund-
stücks,  

 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung 

des Grundstücks dinglich berechtigt ist.  
 

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstücks-

eigentümer vom Beginn des Monats an gebühren- bzw. abgabe-
pflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch 
folgt. Für sonstige Gebühren- bzw. Abgabepflichtige gilt dies 
entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bishe-
rige Gebührenpflichtige der Gemeinde innerhalb eines Monats 
nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 7  

Fälligkeit der Gebühr 
 

(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des 

Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusammen mit 

anderen Abgaben erhoben werden.  

 

(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der 

Zählereinrichtungen erfolgt einmal jährlich für das abgelaufene 

Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hier-

bei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  
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§ 8 
Vorausleistungen 

 
(1) Die Gemeinde erhebt am 15.2., 15.5., 15;8. und 15.11. jeden 

Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen 
für die Jahres-Abwassergebühr in Höhe von ¼ des Betrages, der 
sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergeben hat. Ist eine sol-
che Berechnung nicht möglich, bemessen sich die Abschlags-
zahlungen und Teilzahlungen nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Haushalte und Betriebe.  

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das 

jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen 

bemessen wurden, so wird der übersteigende Betrag erstattet 
bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering be- mes-
sen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nach erhoben. 
Nach der Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zu-
viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurück-
liegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungs-
beträge sowie die sich aus der Abrechnung der Vorauszahlungen 
ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.  

 
§ 9 

Verwaltungshelfer  
 

Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren 
und Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers 
oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.  
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§ 10 

Auskunftspflichten 
 

(1) Die Gebühren- bzw. Abgabepflichtigen haben alle für die 
Berechnung der Gebühren und Abgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforder-
lichen Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner 
zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu 
überprüfen. 

(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen 
Gründen nicht zu erlangen, so kann die Gemeinde die für 
die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berück-
sichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch 
einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Gebüh-
ren- bzw. Abgabepflichtigen schätzen lassen. 

(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatz-
pflichtigen entsprechend.  

 
§ 11  

Billigkeitsmaßnahmen  

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestimmungen der Abgaben-
ordnung 1977 in Verbindung mit § 12 Nr. 4 Buchstabe b KAG sinn-
gemäß.  
 

§ 12  
Rechts- und Zwangsmittel  

 
(1) Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach 

den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung.  
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(2) Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwi-

derhandlungen gegen diese Satzung richtet sich nach den Vor-
schriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NR W . 

 
§ l3 

 Inkrafttreten   
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Heek 
vom 22.12.2005 außer Kraft. 
 
Bekanntmachung am 23.12.2008. 
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